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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Frau Hönes und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Äußerungen des Parlamentarischen Staatssekretärs Spranger zu § 218 StGB 

Nach uns vorliegenden Informationen antwortete der Parlamen-
tarische Staatssekretär Spranger im Rahmen einer Diskussion der 
Jungen Union über den § 218 auf die Bedenken eines Diskus-
sionsteilnehmers, daß bez. des § 218 Männer über Frauen ent-
schieden mit der Gegenfrage „Muß man denn auch Schwerkrimi-
nelle zur Strafgesetzgebung hinzuziehen?" 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Billigt und teilt die Bundesregierung diese Argumenta tion des 
Parlamentarischen Staatssekretärs Spranger? 

2. Billigt die Bundesregierung die in dieser Äußerung enthaltene 
implizite Gleichsetzung von Schwangerschaftsabbrüchen, die 
zur Abwendung einer persönlichen Notlage durchgeführt wer-
den, mit „Schwerkriminalität" ? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der GRÜNEN, daß 
diese Äußerung des Parlamentarischen Staatssekretärs Spran-
ger eine schwerwiegende Diskriminierung a ll  jener Frauen 
bedeutet, die einmal der Abbruch einer ungewollten Schwan-
gerschaft in Erwägung gezogen oder durchgeführt haben oder 
künftig einmal in diese Situation geraten können? 

4. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die zitierte Äuße-
rung geeignet ist, die in den letzten Monaten stark polemisierte 
Diskussion um eine für Frauen zentrale Problematik ihrer 
Lebensplanung in der notwendigen Weise zu versachlichen? 

5. Teilt die Bundesregierung die in der Äußerung des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs Spranger ebenfa lls implizit enthal-
tene Behauptung, daß Frauen als potentiell Betroffene des 
§ 218 bei der Beratung einer (wie auch immer gearteten) Ver-
änderung dieses Gesetzes nicht hinzugezogen zu werden brau-
chen, sondern ein für Frauen so schwerwiegender Paragraph 
wie der § 218 ausschließlich von Männern diskutiert und ggf. 
modifiziert werden kann? 

Bonn, den 16. Januar 1986 

Hanes,  Schmidt (Hamburg-Neustadt) und Fraktion 




